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Examenalter der Geometer.
Das Examenalter der Schweiz. Geometer scheint etwas höher

zu sein als dasjenige der preussischen Landmesser. Eine
Zusammenstellung, bei welcher beidseitig die vorkommenden
Ausnahmefälle ausgeschieden wurden, ergab für die preussischen
Landmesser im Jahre 1911 ein Prüfungsalter von 23,8, für die
schweizerischen Geometer von 24,5 Jahren. Das höhere Alter
der schweizerischen Geometer erklärt sich durch die längere
praktische Ausbildung, welche dieselben für notwendig erachten,
sodann fällt aber auch in Betracht der Militärdienst der preussischen

Landmesser. Zählen wir dieselben den Einjährig-Freiwilligen

zu, so reduziert sich ihre Ausbildungszeit gegenüber
den Schweizer Geometern, für die man ein halbes Jahr für den
Militärdienst in Anrechnung bringen kann, um ein weiteres
halbes Jahr, sodass sich die Differenz mit Berücksichtigung des

Militärdienstes auf 1,2 Jahre stellt.

Katastervermessung Mörschwil.
Die „Taxationskommission des Ostschweiz. Geometervereins"

hat obige Arbeiten taxiert, und es gelangen deren Resultate
umgehend zum Versand. Nichtmitglieder können dieselben gegen
Bezahlung von Fr. 3.— beim Kassier, Herrn Grundbuchgeometer
H. Grob in Arbon, beziehen.

St. Gallen, den 11. April 1912.

Für die Taxationskommission des O. G. V. :

A. Kreis,

Als neues Mitglied begrüssen wir:
Blatter Ernst, Unterseen-Interlaken.

Adressänderung :

Gastpar Friedr., Nordstr. 144, Zürich IV.

Rectification.
N° 3 du Journal, page 73, 3me ligne: lire point

d'intersection UV' et non N'.
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